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Nro . 30 .

Olden

wöchentliche

Burgische

Anzeigen .

Montag , den 23 Jul . 1787 .

Erläuterung und nähere Bestimmung einiger Artikel der
Forstverordnung vom 14ten Jun . 1783 .

Vonon Gottes Gnaden Wir Peter Friedrich Ludwig , Bischof zu Lübeck,

Erbe zu Norwegen , Herzog zu Schleswig , Holstein , Stormarn und der Dithmarschen ,

Herzog und regierender Administrator zu Oldenburg 2c. 2c . Fügen hiedurch zu wissen :

Demnach bey uns von einigen Amts und Bogtey Beeidigten auch andern angesessenen Un

terthanen des Herzogthums Oldenburg unterthänigst vorgeftellet und gebeten worden , daß

Wir in Gnaden geruhen mögten , die in der Landesherrlichen Verordnung vom 14ten Jun .

1783 , wegen Bestrafung der Forfivergebungen , den Dorfschaften , welche für die Holzent
wendungen haften missen , in den Fällen , wenn die Verbrecher selbst unentdeckt bleiben , auf

erlegten Brüche und Strafen aufzuheben oder zu mildern ; so tonnen wir zwar , nach reiflis
cher Erwägung aller Uns deshalben vorgetragenen Gründe , Uns nicht entschliessen , die nach
Den åltern Landesverordnungen und dem beständigen Herkommen den nächst gelegenen Dorf
schaften obliegende Schuldigkeit , für die Bezahlung des entwandten Holzes sowohl , als auch
der Brüche zu haften , und die daher geflossene zur gemeinnützigen Conservation der Forsten
und allmäligen Verminderung der Holzdieberepen nothwendige Verfügung des § . 3. gedach
ter Berordnung abzudndern oder aufzuheben . Da wir aber wie in allen Fällen , also auch
bey diefer unvermeidlichen Vorkehrung geneigt find , so viel , als ohne offenbaren Nachtheil
des gemeinen Besten nur immer geschehen kann , der Billigkeit Platz zu geben : so wollen wir ,

fur möglichsten Erleichterung der Unterthanen , und vornehmlich zu Borbeugung aller besorg .

lichen eigennütigen Mißbrauche , die Forstverordnung vom 14ten Jun . 1783 . in nach fre

Henden Artikeln erläutern und näher bestimmen : 1. Wer überführet wird , daß er von dem

Chater einer Holzbieberey , oder auch nur von einigen Umständen , die zu dessen Entdeckung
dienen können , Wissenschaft gehabt und solches nicht angezeiget hat , oder gar zur Verbehs

lung beförderlich gewesen ist , wird in angemessene den Umständen nach zu schärfende Brüche ,

Den Kirchspiels Armen zum Besten , genommen . 2. Wer einen Chater dergestalt entdecket ,

daß er überwiefen und zur Bestrafung gezogen werden kann , erhält , unter Verschweigung
feines Namens , so wie der Forstbediente , der den Bruchfall anzeiget , ein Drittel der Brüche ,

welches auch von ganzen Dorfschaften , die den Shater ausfündig machen , zu verstehen ist .

3. Wenn der Thåter einer Holzentwendung nicht entdeckt wird , und die beykommende Dorfs
Schaft dafür haften muß , so erhalten die Forsibedienten den ihnen zugelegten dritten Theil
der Brüche und die Pfandungsgebühren nicht , sondern lektere fallen weg , und das Drittel

Der Brüche kommt den Armen des Kirchspiels zu gute 4 . Wenn die Geldbuße nicht erlegt
werden kann , und in Arbeit oder Leibesstrafe verwandelt wird , so full dem Angeber des Tha

ters , er mag ein Forstbedienter , oder ein anderer seyn , der dritte Theil der Brüche aus der

Herrschaftlichen Caffe gereichet werden . 5 . Wenn eine Dorfschaft den Bruchfall bezahlen

muß , fo erlegt fie blos das verordnungsmäßige Zaratum und dieses doppelt als Brüche , nicht

aber die im § . 13. der Verordnung in verschiedenen Fällen für den Thåter veftgeschte Schär .



fung und Erhöhung der Laration , als welche in Ansehung der Dorfschaften gänzlich wegfällt .
6. Wenn das gestohlne oder unerlaubt gefällete Holz ohne Entdeckung des Thaters gefunden
und für herrschaftliche Rechnung verkauft wird , so bezahlen die Dorfschaften nur die Brüche ,
nicht aber den Werth des Holzes . 7. Die im §. 14. der Verordnung aufgeführten Forstvers
gebungen und Bruchfälle kommen , wenn der Shafer unendeckt bleibet , den Dorfschaften
nicht zur Last. 8. Alle erforderliche Untersuchungen , um die Holzdiebereyen und deren Ur
heber ausfündig zu machen , müssen , wenn der Thater nicht entdeckt wird , unentgeltlich ges
schehen , und sind die Dorfschaften etwas dafür zu bezahlen nicht schuldig . Urkundlich un
ter Unserer eigenhändigen Namens Unterschrift und bengedrucktem Herzoglichen Infiegel .

Gegeben in Unserer Fürst Bischöflichen Residenz Eutin , den 20sten Junius 1787 .
L .

( D ) Peter .D .

F . L. Gr . v . Holmer .
E. B . Trede .

I . Gerichtl . Proclam . und Publicat .
1 ) Der von dem Pupillenschreiber Kloppenburg zu Neuenburg gesuchte und auf den 1oten

Aug . angefekte Berkauf eines Biertheils eines in der Kirche zu Elsfleth unter der Schü
ler Priechel befindlichen abgekleideten Kirchenstuhls , ist wieder aufgehoben .

2 ) Gerd Reins und dessen Ehefrau , Köther zur Leuchtenburg , haben die daselbst belegene
Kötherey und ihr übriges Vermögen , jedoch mit Vorbehalt des Wiesbrauchs auf Les
benszeit , oder so lange Gerd Reins es gefallen würde , an Christian Emfe und dessen
Braut Hille Thien , erbeigenthümlich übertragen .

Die Angabe ist den sten Sept . a . c . , beym Herzogl . Neuenburgischen Landgerichte .
3 ) Es wird hiedurch zu jedermanns Wissenschaft gebracht , daß der hiesige Bürger und

Weinhändler Melchior Georg Willmanns seiu vor dem heiligen Geift Thor in der Stadt
belegenes Haus mit allen Pertinentien , so wie folches feitbero von ihm poffediret wor
den , an Martin Kröger aus Ekborn erb und eigenthümlich verkauft hat , und sollen
alle diejenigen , welche hiergegen etwas einzuwenden oder sonst An und Bensprüche zu
baben vermeinen , bey Strafe , nachher nicht weiter damit gehöret zu werden , schuldig

feyn , fich am sten Sept . a . c. hieselbst anzugeben .

Oldenburg vom Rathhause den 21ften Jul . 1787 .
Bürgermeister und Rath hieselbst .

4 ) Es find am 13ten dieses Monats von dem hiesigen Kuhhirten Mönnich auf dem Stadts ,
felde zwey Kubkålber , wovon eins einen schwarzbunten , das andere einen rothbunten

Kopf hat , eingeschüttet worden . Da sich nun der Eigenthümer derselben nicht gemel
det hat , so wird biedurch bekannt gemacht , daß diese Kälber innerhalb 14 Tagen gegen
Erlegung des Schütt : Gras und Futtergeldes auch sonstiger Kosten abgefordert werden
müssen , widrigenfalls fie öffentlich verkauft werden sollen .

Oldenburg vom Rathhause den 21sten Jul . 1787 .
Bürgermeister und Nath hi selbst .

5 ) Die alten Baumaterialien des Strückhauser Pfarrhauses sollen am 27 Jul . d. J . offent
lich meistbietend verkauft werden ; es bestehen dieselben in Stender , Balken , Thüren ,
Fensterladen , Fenstern , eisen Beschlag u . f w. Kaufliebhaber können sich demnach
an obbemeldetem Lage , Rachmittags um 2 Uhr , in Hicke Ramiens Wirthshause bey
der Strickhauser Kirche einfinden , und den Verkauf gewärtigen .

Brake auf dem Amte den 18ten Jul . 1787 .

Zweyte Bekanntmachung .

Gether .

Reg . canzley . Underweiter Verkauf des zum Concurse des Kahnenführers Hinrich
Reiners mit gehörenden Kahns d. 31 Jul . 2 ) Verkauf des Sportuln . Rendanten

hlhorn Mobilien d . 1 Aug .

Oldenburger Getraide Preise .
Hoier Weißen 112 Rthlr . Wurster dito 115 Rthlr . Jeverscher Wintergärften so Rth
Sommergarten 42 Rthlr . Bohnen Rthlr . Haber 26 Rthlr . Louisd ' or .
Der leste Preis des Sandrockens unter hiesiger Börse war 50 gr . Cour , der Scheffel .



IL Privatsachen . na mojo ce
1 ) Ich habe 10 Juck recht gutes Pferdeheu ben Fudern oder auch noch ohngemåbet zu verkaufen .Liebhaber müssen sich diese Woche ben mir melden . n pato Joh . Heine Schldmann .2 ) Es soll auf Anfuchen der Curatoren von Unton Günther Theerkorn dessen zum Schwen belegeneBau , befehend in 56 Juck Kleylandereyen , nebs Wohnhaus , Höfte , Möhrten , und einguter wafferfreyer zwey Tonnen Rocken Einfaat großer Moor am 2ten August in Johann Diederich Ennen Wirthshause Nachmittags um 2 Uhr im Ganzen oder Stückweise auf ein odermehrere Jahre offentlich meißtbietend verheuert werden . Auf des Heuermanns Verlangen

fann nach Gefallen an Ländereyen beym Hause gelassen werden .
3 ) Wenn weyl . Geerfe Hedden Kinder Vormündere Frerich Morisse und Geerke Hedden mit gerichtlicher Bewilligung gesonnen , ihrer Pupillen auf der Neustadt belegene Herenfotherffellecum pertinentiis am zten Auguft in Henrich Mönnichs Wirthshause auf einige Jahre andersweitig öffentlich meistbietend verbeuern zu lassen ; so können die Liebhaber sich am obbestimma

ten Tage und Orte Nachmittags um 2 Ubr einfinden , und nach Gefallen bieten und heuern .4 ) Ein Stollhammer Armencapital von 210 Rthlr . ift gegen gehörige Sicherheit sofort bey demhevenden Juraten M. W. Schlichting zinsbar zu erhalten .
5 ) Ich habe eine Hofftelle im Fedderwarder Felde mit 60 bis 90 Juck , worunter ungefähr 30 JuckWilugland, auf z oder mehr Sabre aus der Hand zu verheuern . Die Liebhaber hierzutonuesfich ben mir je eber je lieber einfinden . Fedderwarden .
6 ) Es ist dem Hausmann Berend Wulff zum Frieschenmohr am 2offen dieses eine schwarzbunte

Johann Topken .

junge Kub , so vor kurzem zum erstenmal milch geworden , von seinem Lande gekommen ( Eeersuchet daher denjenigen , dem felbige zugelaufen seyn mag oder der ihm Nachricht davongeben kann , felbiges valdmöglichst zu thun , inzwischen auch zu sorgen , daß die Kuh gemoleten wird . Gern und willig will er dafür Vergütung thun .
7 ) Des wenl . Heren Canzleyrathe von Muck Erben wollen am zoften d . M. Nachmittags im hie .figen Stadtfchütting folgende Weiden und Ländereyen , auch Kirchenkühle und Begräbnisse ,meifbtetend verkaufen laff n ; als vor dem heil . Geißthor belegene Weiden : 1 ) die hinter densKirchhofe auf dem Mila brink am ftreichenden Wege liegende sogenannte Bonneweide , welcheDie Wittwe Ahlers test in Heuer hat . Diese Weide ist ganz adelichfren und liegen daraufgar keine Laften noch Beschwerden . 2 ) Die zunächst an die erstere belegene fogenannte Det .mers Weide , gleichfalls an die Wittwe Ahlers verheuert . Von dieser Weide gehen jährlichan das Kloster Blankenburg 2 Rible , in Zweydrittel Zebentgeld . 3 ) Die gleich an der vorbergehenden liegende Weide , Burmanns Ort genannt , gulegt vom Gastwirth Eulers biefelbftgeheuert , und wird gleichfalls an Zebentgeld an das Kloster Blankenburg entrichtet jährlich2 Rthle , in Zweydrittel . 4 ) Die gleich und zunächst hinter der vorgenannten liegende amEhnern Wege und Esch belegene fogenannte Batmanns Weide , welche der Lohgerber Treibsjulegt zur Heuer bat . Von dieser Weide müssen abgehalten werden jährlich an das KlosterBlankenburg 2 Rtyle . 10 gr . in Zweyörittel 3ebentgeld , an die Lambertikirche Canon 42 gr .in Cour . , an die lateinische Schule 2 ein halb gr . , auch Hofrente an die Stadt 12 gr .5 ) und 6 ) Die aus der einen großen von dem Ehnern bis an den Lehmkuhlen Weg belegenenfogenannten Kaifers Weide vermittels eines Hagens getheilte zwey Weiden . Diese Weidenbat der vorgenannte Lohgerber Treibs jest in Heuer , und geben von diesen benden Weidenjabrlich an das Kloster Blankenburg 4 Rthlr . 30 gr . in Sweydrittel Sebentgeld . 7 ) SwenStücke offen liegendes Land auf dem Ehnern belegen , beyde Stücke von 16 Scheffel RockenEinfaat groß , zulegt von der Wittwe Anne Wetien zu Nadorft geheuert , und geht von diefen beyden Stücken an herrschaftlichem Zehentgeld fährlich refp . 30 gr und 36 gr . in Swep .drittel . 8 ) Ausfer dem Haarentbore , die hinter dem Haarenesche zunächst an der sogenannten Armweide belegene Weide , zulest von Harm Brand geheuert ; von dieser Weide musjabrlich entrichtet werden an die Stadt Sofrente 15 gr . 1 Schw . Kirchenstühle in hiefiger St .Lambertikirche : 1 ) eine Mannsstelle auf der Bürgerpriechel in der ersten Reihe N. 21 welcheder Hr Apotheker Witte in Heuer bat . 2 ) Eine Mannsstelle auf der Bürgerpriechel in dererken Reihe N. 22 von dem Hrn . Provisor v . Harten bisher geheuert . 3 ) Eine Mannsstellein der dritten Reihe der Bürgerpriechel N. 54 welche der Gastwirth He . Loye in Heuer gehabt hat .4 ) Eine Mannsstelle unter der Herrndienerpriechel N. 33 . 5 ) Eine grauensstelle on der Sü .derseite nahe an der Kanzel in dem Stuble sub Litt . C. T. die erste Stelle N. 223 bisher vonder Köchin der Frau Justißrathin Arens gebraucht . 6 ) Eine Frauensstelle in der mittlern Reiheund zwar die erste Stelle N. 60 jest in Heuer von dem Schmidt Moriß Hallerstedt . 7 ) Die ander leßtern zunächst belegene zweyte Frauensstelle M. 59 von Sattler Beysers Wittwe ist inHeuer . 8 ) Die zunächst an der vorigen liegende dritte Frauensstelle N. 58 welche der SchmidtBeckmann in Heuer hat . 9 ) Die in derselbigen Reihe weiter unten liegende FrauensstelleN . 53 von weyl . Chirurgi Burmanns Erben bisher geheuert . 10 ) Eine Frauensßtelle an derNorderseite unter der Bürgerpriechet in dem ersten Gange der Frauensßtühle N 18 welche vonder Köchin des weyl . Hen . Cansleyrath v . Muck ist betreten worden . 11 ) Eine Klappe im mittlernGange von Dornftets Frau zu Ohmitede bisher geheuert . 12 ) Eine nacht dem Predigerstuhlbelegene Frauensstelle , und zwar die 9te Stelle in dem Stuble junächst an der Kanzel beymEingange deffelben mit dem Zeichen B . V. und mit der Jahrszahl 1592 Begräbnisse auf demgroßen Kirchhofe hier in der Stadt : 1 ) Ein Erbbegräbniß neben dem alten Ca fleygewölbeüber neb Leichenstein, worauf das Tilingsche Wapen mit zwey Rosen und einen Ochsenkopf.6 ) Ein junache daran liegendes Erbbegräbniß nebs Leichenstein mit dem nemlichen Wupen .



1 ) Johann Sinrich Rogge will des weyl . Jobann Renken Erben im Schwenerauffendsich belegene
Bau mit 40 Juck Landes , nebß Höfte und Möhrten , auch übrigen daben gehörigen Wertinen .
tien , am 26ten Jul . in Ennen Wirthshause im Schweyer Kirchdorf , aus der Hand auf 3
oder 6 Jahre , von Maytag 1788 an , verheuern

9 ) Von dem Spendegelde babe ich gegen hinlängliche Sicherheit fofort 125 Rthlr . in Golde zu
belegen . Job . Conrad Wienken .

10 ) Richt am 27ßen sondern am 28ffen d . M. bin ich gewillet , meine aus Langius fowohl als
Chrißian Theerkorns Concurs geldfete zum Schwen belegene Ländereyen auf 4 bis 6 Jahre

Stückweise zu verbeuern . Es wollen sich Liebhaber dazu an solchem Cage Mittags : Ubr in
Claus Roggen Hause einfinden . Nachrichtlich dienet , daß Christian Theerkorns Haus mit
den Mohrländereyen und so viel Kleyland , wie dabey verlanget wird , ausgethan werden
fonne . Develgönne . Kelp .

11 ) Jch will meiner Frauen Hofielle auf 3 oder 6 Jahr , mit 35 drenviertel Jück Landes , wovon

in diesem Sommer 2 Juck Geeft gebauet worden , aus der Hand verheuern . Liebhaber können
fich je eher je lieber ben mir melden . Fedderwarberwurp . Hinrich Cordes .

32 ) Die Wittwe Bendes zu Edwarden hat von ihrer Hofstelle zu Sillens entiveder 78 Jück im

Ganzen , oder auch den Umständen nach das Haus mit wenigerm Lande auf 1 oder 3 Jahre

zu verheuern , wesfalls die Liebhaber sich bey ihr melden wollen .

13 ) Es sind von den Holler Kirchengeldern 64 Rthlr . gr . , und 20 Rthlr . Nemengelder ginsbar

zu belegen , die gegen gehörige Gicherheit fogleich in Empfang genommen werden können .
Sinrich Steenken .

14 ) Bey dem Uhrmacher Johann Henrich Ficke in Bremen an der Scharschlachtstrasse sind von

Ballen Sorten goldene und filberne Uhren zu den billigsten Preifen zu bekommen , als ganz neu .

modige schwere Englische goldene Uhren , ganz feine aufrichtige goldene Bariser repetir Ihren

mit achten Perlen , auch andere Sorten Uhren mit achten Perlen , ganz neumodige goldene

Damens . und Mannsuhrketten , goldene Berlocks , ganz feine neumodige filberne Uhren von

der allerbesten Sorte , und dergleichen aufrichtige Englische . Er verspricht aufrichtige und

billige Behandlung .
15 ) Es ist am 17ten diefes auf dem Wege von Oldenburg nach Edewecht eine rothe Corduan .

brieftasche verlohren worden . Wer folche gefunden , beliebe sie bey dem Schneidermeister
Hertel auf dem Panzenberg gegen eine billige Vergütung einzuliefern , well dem Eigenthümer
derfelben sehr daran gelegen ist .

16 ) Die Verleger der angekündigten Ausgabe der im Manufeript hinterlassenen Werke Kontys

Friederich des Zweyten , machen hiedurch bekannt : daß die angekündigte Ausgabe dieser Werfe

aus 15 Bånden in gr . 8. , den Band im Durchschnitt zu einem Alphabet und einigen Bogen

gerechnet , bestehen wird , und die Vrånumevanten zu ihren bezahlten 2 ein halb Piftolen auf

Sie franzöfifche , und zu den 2 Pistolen auf die deutsche Ausgabe , wenig oder nichts werden

zulegen dürfen . In dieser Rücksicht werden es die Pränumeranten nie bereuen , dem Origi .

nale vor einem jeden fehlerhaften Nachdruck den Vorzug gegeben zu haben . Das Publicum

wird nun nochmals eingeladen , fid ) mit den Vorausbezahlungen baldigft einzufinden , weil

nach dem veftgefeßten Termin feine Pranumeration mehr statt findet , sondern das Werk theu¬

rer bezahlt werden muß . fel . G. J . Strohm Wittwe und Erben .

17 ) Die nicht am 25 Jul . fondern am 1ßen August d . J . in des Gaffwirths Hessen Wohnhause hies

felbft von dem Sportulnrendanten Ahlborn dffentlich zu verkaufende Sachen sind unter andern

hauptsächlich folgende : zwey fehr gute Wagen , ein - und zweyfchläfrige Betten , zwey Bettstellen

mit Kronen und umbängen , und andere Bettstellen , 12 neue Stühle mit feinen überzogenen

Wolfe n und Sopha , 12 gute dito cuch andere Strobftable , Fenstervorhänge und Borfate , Spiel .

tische theils mit grünem Lacken , lackiete Eck . Thee . und sonstige Eifche , ein großer eichence Klet .

derschrank , ein lackirter dito and andere Schränke , zwcy nußbaumene Commoden , groß und

klein mit Schreibepult , Kinderftühle und sonstige Sachen für Kinder , unterschiedenes Por

zellain an Kerrinen , Schüssel , Teller sc. , Bücherrepofitorien , Nährahmen , Spiegel groß und

Plein mit verguldeten Rahmen , allerband Körbe , Rolle ein englischer Sattel mit Gurt ,

Reitsfange u . dgl . , allerband Eisen . Binnen und fonffiges Küchengeräth , Bouteillen und viele

andere täglich zu gebrauchende bausrathliche Gechen .

18 ) Es soll die Schweyer Kirchenbau von 40 Jud Pandes , am 27ften Jul . Nachmittags um 2 Uhr ,

in Johann Diederich Ennen Wirthshause , durch den Interimsverganter , Herrn Sporte !nrena

danten Rumpf auf einige Jabre anderweit weißbietend verbeuert werden .

9 ) Dem geehrten Publicum mache ich hiedurch bekannt , daß ich mit allerhend neuen Desseins
von Zig und Cattun , modernen feidenen Tüchern , auch verschiedenen andern kurzen Waaren

handele , und solche in Stücken und Ellen zu den erken und billigsen Preise verkaufe . Ich

wohne ben Job . Hinrich Helmers in Golzwarden , bitte dahero um geneigten Zuspruch , und
R . F . Detfen .

verspreche sehr billige und prompte Behandlung .

so ) Die Wittwe von Lienen in Elefleth is gewillet , ihr im Frerich Elfen Concurs geldfetes Guth ,

als eine Hofstelle mit Gebäuden und 42 Jucken Land , nebß einer Kotherstelle mit allen Recht

und Gerechtigkeiten , im Burhaver Kirchspiel belegen , vnter der Hand zu verkaufen . Lieb

haber belieben fich baldigt ben dem Herrn Vergantungsadminißrator Rumpf in Develgönne

zu melden . Es dienet zur Nachricht , daß das halbe Capital der Kaufgelder gegen Zinsen

darin stehen bleiben kann .

a ) Es wird in Oldenburg ein Almanach oder neuer Calender auf das Jahr 1788 , um den

gewöhnlichen Preis , wie die Eleinen Bremischen , herauskommen und etwas vollständiger

als diese seyn , und wird dies vorläufig bekannt gemacht .
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